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Gestützt auf Art. 25 der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Schwer-
zenbach hat der Gemeinderat das Organisations- und Geschäftsreglement re-
vidiert und auf den 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt. Es ergänzt die Bestimmun-
gen des Gemeindegesetzes und der Gemeindeordnung der Politischen Ge-
meinde Schwerzenbach und legt die Aufgaben, Kompetenzen und Organisa-
tion des Gemeinderats sowie seiner Organe und der Venrvaltung fest.

Eine detaillierte Überprüfung des Organisations- und Geschäftsreglements ist
jährlich durchzuführen und auf die aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

DER GEMEI NDERAT BESGHLI ESST

L Das überarbeitete Organisations- und Geschäftsreglement der Politischen
Gemeinde Schwerzenbach wird genehmigt.

ll. Der Gemeindeschreiberwird beauftragt, die Überarbeitung des Organisa-
tions- und Geschäftsreglements in den amtlichen Publikationsorganen zu
publizieren.

lll. Nach unbenütztem Ablauf der Rekursfrist wird das Organisations- und Ge-
schäftsreglement der Politischen Gemeinde Schwerzenbach auf den
1. Januar 2025 in Kraft gesetzt.

KOMMUNIKATION

l. Dieser Beschluss ist öffentlich

ll. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: separate Publikation im Glattaler
und auf der Webseite.

lll. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Martin Hermann, Gemeindepräsi-
dent
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MITTEILUNG AN
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- Gemeinderat
- Kader

NAMENS DES GEMEINDERATES

Martin Hermann
Gemeindepräsident

Versandt:

Mart oser
Gemeindeschreiber
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